
Amtsblatt Nummer 52

75. Jahrgang

Montag, 23. Dezember 2019  

B 1179

Bekanntmachung 
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten für die Wahl des 
Stadtrats und der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters in der 
Stadt Regensburg am 15. März 2020

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften benötigen, 
können sich die Wahlberechtigten ab 
dem Tag nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis 
Montag, den 3. Februar 2020 (41. Tag 
vor der Wahl), 12 Uhr, mit Familienna-
me, Vorname und Anschrift in eine Un-
terstützungsliste eintragen.

2. Es bestehen Eintragungsmöglichkeiten 
in folgenden Dienststellen der Stadt Re-
gensburg:

3. Die Wahlberechtigten können sich in je-
dem Eintragungsraum der Stadt Re-
gensburg eintragen.

4. Die Unterschrift muss eigenhändig ge-
leistet werden. Wer glaubhaft macht, 
wegen Krankheit oder körperlicher Be-
hinderung nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten in der Lage 
zu sein, einen Eintragungsraum aufzu-
suchen, erhält auf Antrag einen Eintra-
gungsschein. Auf dem Eintragungs-
schein ist an Eides statt zu versichern, 

dass diese Voraussetzungen für die Er-
teilung vorliegen. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, 
dass die wahlberechtigte Person auf 
dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, 
die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen. Der Eintragungs-
schein ist bei der Eintragung abzuge-
ben. 
Der Eintragungsschein kann im Bürger-
zentrum, Wahlamt, Maximilianstr. 26, 
93047 Regensburg schriftlich (auch per 
Telefax an 0941/507-2039 oder per E-
Mail an wahl@regensburg.de) oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden. Die Anträge können auch 
in den Bürgerbüros und der Zulas-
sungsstelle der Stadt Regensburg ab-
gegeben werden. Die Eintragung kann 
nicht brieflich erklärt werden.

5. Personen, die sich eintragen wollen, 
müssen ihren Personalausweis, auslän-
dische Unionsbürgerinnen / Unionsbür-
ger ihren Identitätsausweis oder ihren 
Reisepass vorlegen.

Regensburg, 17. Dezember 2019
Stadt Regensburg
Im Auftrag

Müller
Verwaltungsdirektor

Bekanntmachung 

über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten

für die Wahl des Stadtrats und der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters

in der Stadt Regensburg am 15. März 2020

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die 

Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis 

Montag, den 3. Februar 2020 (41. Tag vor der Wahl), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und 

Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen.

2. Es bestehen Eintragungsmöglichkeiten in folgenden Dienststellen der Stadt Regensburg:

Eintragungsraum

Eintragungszeiten

barriere-
frei

ja / neinNr. Anschrift

1

Bürgerzentrum

Bürgerbüro Stadtmitte

D.-Martin-Luther-Str. 3

93047 Regensburg

Reguläre Öffnungszeiten:

ja

Montag bis Freitag (nicht am 27.12.)

Donnerstag

08:00 Uhr - 16:00 Uhr

08:00 Uhr - 18:00 Uhr

Zusätzliche Öffnungszeiten:

Montag, 13.01.2020

Montag, 20.01.2020

Donnerstag, 30.01.2020

Sonntag, 02.02.2020

16.00 Uhr - 18.00 Uhr

16.00 Uhr - 18.00 Uhr 

18:00 Uhr - 20:00 Uhr

10.00 Uhr - 12.00 Uhr

2

Bürgerbüro Nord

Brennesstraße 16

93059 Regensburg

Dienstag und Donnerstag

(Montag nicht geöffnet)

Mittwoch und Freitag 

Samstag (nicht am 28.12.)

08:30 Uhr - 18:00 Uhr

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

09:00 Uhr - 13:00 Uhr

ja

3

Bürgerbüro Burgweinting

Friedrich-Viehbacher-Allee 3

93055 Regensburg

Dienstag und Donnerstag

(Montag nicht geöffnet)

Mittwoch und Freitag

Samstag (nicht am 28.12.)

08:30 Uhr - 18:00 Uhr

08:30 Uhr - 16:00 Uhr

09:00 Uhr - 13:00 Uhr

ja

(Fahrstuhl)

4

Zulassungsstelle

Johann-Hösl-Straße 11

93053 Regensburg

Montag und Freitag (nicht am 27.12.)

Dienstag und Mittwoch

Donnerstag

07:30 Uhr - 12:00 Uhr

07:30 Uhr - 12:00 Uhr und

13:30 Uhr - 15:00 Uhr

07:30 Uhr - 13:00 Uhr und

15:00 Uhr - 17:30 Uhr

ja

Allgemein dienstfrei sind der 24.12. und der 31.12.2019.

Die oben genannten Dienststellen sind deshalb an diesen Tagen nicht geöffnet.

3. Die Wahlberechtigten können sich in jedem Eintragungsraum der Stadt Regensburg eintragen.

4. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder 

körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, 

einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem 

Eintragungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung 

vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 

Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt 
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Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
des Stadtrats und der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters in der 
Stadt Regensburg am 15. März 2020
1. Durchzuführende Wahl 

Am Sonntag, dem 15. März 2020, findet 
die Wahl von 50 Stadtratsmitgliedern und 
die Wahl der Oberbürgermeisterin / des 
Oberbürgermeisters statt.

2. Wahlvorschlagsträger 
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien 
und von Wählergruppen (Wahlvorschlags-
trägern) eingereicht werden. Wählergrup-
pen sind alle sonstigen Vereinigungen 
oder Gruppen natürlicher Personen, 
deren Ziel es ist, sich an Gemeindewah-
len zu beteiligen. 
Parteien und Wählergruppen, die 
verboten sind, können keine Wahlvor-
schläge einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

3.1.Die Wahlvorschlagsträger werden zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen 
aufgefordert. 
Die Wahlvorschläge können ab Erlass 
dieser Bekanntmachung, jedoch 
spätestens am 
Donnerstag, dem 23. Januar 2020 
(52. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, 
dem Stadtwahlleiter zugesandt oder 
während der allgemeinen Dienststun-
den im Bürgerzentrum der Stadt 
Regensburg, D.-Martin-Luther-Str. 3, 
93047 Regensburg, Zimmer Nr. 1.52 
übergeben werden. Am 27. Dezember 
2019 ist die Einreichung von Wahlvor-
schlägen nur im Bürgerbüro Nord, 
Brennesstr. 16, 93059 Regensburg 
möglich. Um Terminabsprache unter 
Telefon-Nr. 0941/507-2030 wird gebe-
ten. 
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur 
einen Wahlvorschlag einreichen.

3.2. Werden mehrere gültige Wahlvor-
schläge eingereicht, findet die Wahl 
• des Stadtrats nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl, 
• der Oberbürgermeisterin / des 
Oberbürgermeisters nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl 
mit Bindung an die sich bewerbenden 
Personen statt.

3.3. Wird kein oder nur ein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht, findet die 
Wahl 

 • des Stadtrats nach den Grund-

sätzen der Mehrheitswahl, 
• der Oberbürgermeisterin / des 
Oberbürgermeisters nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl  
ohne Bindung an sich bewerbende 
Personen statt.

4. Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied 
4.1. Für das Amt eines Stadtratsmitglieds 

ist jede Person wählbar, die am 
Wahltag 
• Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes oder Staatsan-
gehörige der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist; 
• das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
• seit mindestens drei Monaten in der 
Stadt Regensburg eine Wohnung hat, 
die nicht ihre Hauptwohnung sein 
muss, oder ohne eine Wohnung zu 
haben sich in der Stadt Regensburg 
gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbar-
keit infolge Wegzugs verloren hat, 
jedoch innerhalb eines Jahres seit 
dem Wegzug in die Stadt Regensburg 
zurückkehrt, ist mit dem Zuzug 
wieder wählbar.

4.2. Von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 
2 des Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetzes (GLKrWG) nicht wählbar ist.

5. Wählbarkeit zur Oberbürgermeiste-
rin / zum Oberbürgermeister 

5.1. Für das Amt der Oberbürgermeiste-
rin / des Oberbürgermeisters ist jede 
Person wählbar, die am Wahltag 
• Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes ist; 
• das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Es kann auch eine Person gewählt 
werden, die weder eine Wohnung 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Stadt Regensburg hat.

5.2. Von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 
2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zur 
Oberbürgermeisterin / Zum Oberbür-
germeister kann außerdem nicht 
gewählt werden, wer am Tag des 
Beginns der Amtszeit das 67. 
Lebensjahr vollendet hat.

6. Aufstellungsversammlungen 
6.1. Alle sich bewerbenden Personen 

werden von einer Partei oder einer 

Wählergruppe in einer Versammlung 
aufgestellt, die zu diesem Zweck für 
das gesamte Stadtgebiet einzuberu-
fen ist. 
Diese Aufstellungsversammlung ist 
• eine Versammlung der Anhänger 
einer Partei oder Wählergruppe, 
• eine besondere Versammlung von 
Delegierten, die von Mitgliedern einer 
Partei oder Wählergruppe für die 
bevorstehende Aufstellung sich 
bewerbender Personen gewählt 
wurden, oder 
• eine allgemeine Delegiertenver-
sammlung, die nach der Satzung 
einer Partei oder einer Wählergruppe 
allgemein für bevorstehende Wahlen 
bestellt wurde. 
Die Mehrheit der Mitglieder einer 
allgemeinen Delegiertenversammlung 
darf nicht früher als zwei Jahre vor 
dem Monat, in dem der Wahltag liegt, 
von den Mitgliedern einer Partei oder 
einer Wählergruppe gewählt worden 
sein, die im Zeitpunkt der Wahl der 
Delegierten in der Stadt Regensburg 
wahlberechtigt waren. 
Die Teilnehmer/innen der Aufstel-
lungsversammlung müssen im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts in der 
Stadt Regensburg wahlberechtigt 
sein. Die Aufstellungsversammlung 
darf nicht früher als 15 Monate vor 
dem Monat stattfinden, in dem der 
Wahltag liegt. 
Die sich bewerbenden Personen 
werden in geheimer Abstimmung, an 
der mindestens drei Abstimmungsbe-
rechtigte teilnehmen müssen, 
gewählt. Jede an der Aufstellungsver-
sammlung teilnahmeberechtigte und 
anwesende Person ist hierbei 
vorschlagsberechtigt. Den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr 
Programm der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen.

6.2 Ersatzleute, die für den Fall des 
Ausscheidens einer sich bewerben-
den Person in den Wahlvorschlag 
nachrücken, sind in gleicher Weise 
wie sich bewerbende Personen 
aufzustellen.
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6.3. Mehrere Wahlvorschlagsträger 
können gemeinsame Wahlvor-
schläge einreichen. Gemeinsame 
Wahlvorschläge sind in einer 
gemeinsamen Versammlung 
aufzustellen (bei der Wahl der 
Oberbürgermeisterin / des 
Oberbürgermeisters siehe auch Nr. 
6.5). Die Einzelheiten vereinbaren 
die Wahlvorschlagsträger.

6.4 Bei Stadtratswahlen kann die 
Versammlung beschließen, dass 
sich bewerbende Personen 
zweimal oder dreimal auf dem 
Stimmzettel aufgeführt werden 
sollen.

6.5 Besonderheiten bei der Wahl der 
Oberbürgermeisterin / des 
Oberbürgermeisters: 
Soll eine Person von mehreren 
Wahlvorschlagsträgern als sich 
gemeinsam bewerbende Person 
aufgestellt werden, sind folgende 
Verfahrensarten möglich:

6.5.1 Die sich bewerbende Person wird 
in einer gemeinsamen Aufstel-
lungsversammlung der Parteien 
und der Wählergruppen aufge-
stellt, die einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag einreichen.

6.5.2 Die Parteien und die Wählergrup-
pen stellen eine sich bewerbende 
Person in getrennten Versamm-
lungen auf und reichen getrennte 
Wahlvorschläge ein. Eine von 
mehreren Versammlungen 
aufgestellte Person muss 
gegenüber dem Stadtwahlleiter 
schriftlich erklären, ob sie als sich 
gemeinsam bewerbende Person 
auftreten will oder, falls diese 
Möglichkeit beschlossen wurde, 
ob sie sich nicht auf allen 
Wahlvorschlägen bewerben will.

7. Niederschriften über die  
Versammlung

7.1. Über die Aufstellungsversammlung 
ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Aus der Niederschrift muss 
ersichtlich sein: 
• die ordnungsgemäße Ladung zur 
Aufstellungsversammlung, 
• Ort und Zeit der Aufstellungsver-
sammlung, 
• die Zahl der teilnehmenden 
Personen, 
• bei einer allgemeinen Delegier-
tenversammlung die Erklärung, 
dass die Mehrheit der Delegierten 

nicht früher als zwei Jahre vor dem 
Monat, in dem der Wahltag liegt, von 
den Mitgliedern einer Partei oder 
einer Wählergruppe gewählt worden 
ist, die im Zeitpunkt der Wahl der 
Delegierten in der Stadt Regensburg 
wahlberechtigt waren, 
• der Verlauf der Aufstellungsver-
sammlung, 
• das Wahlverfahren, nach dem die 
sich bewerbenden Personen gewählt 
wurden, 
• die Ergebnisse der Wahl der sich 
bewerbenden Personen, ihre 
Reihenfolge und ihre etwaige 
mehrfache Aufführung, 
• auf welche Weise ausgeschiedene 
sich bewerbende Personen ersetzt 
werden, sofern die Aufstellungsver-
sammlung Ersatzleute aufgestellt hat.

7.2 Die Niederschrift ist von der die 
Aufstellungsversammlung leitenden 
Person und zwei Wahlberechtigten, 
die an der Versammlung teilgenom-
men haben, zu unterschreiben. Jede 
wahlberechtigte Person darf nur eine 
Niederschrift unterzeichnen. Auch 
sich bewerbende Personen dürfen die 
Niederschrift unterzeichnen, wenn sie 
an der Versammlung teilgenommen 
haben.

7.3 Der Niederschrift muss eine Anwe-
senheitsliste beigefügt sein, in die 
sich diejenigen Wahlberechtigten mit 
Namen, Anschrift und Unterschrift 
eingetragen haben, die an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.4 Die Niederschrift mit der Anwesen-
heitsliste ist dem Wahlvorschlag 
beizulegen.

8. Inhalt der Wahlvorschläge
8.1 Bei Stadtratswahlen darf jeder 

Wahlvorschlag höchstens so viele sich 
bewerbende Personen enthalten, wie 
Stadtratsmitglieder zu wählen sind. 
In der Stadt Regensburg darf daher ein 
Wahlvorschlag höchstens 50 sich 
bewerbende Personen enthalten. Wenn 
sich bewerbende Personen im 
Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt 
werden, verringert sich die Zahl der sich 
bewerbenden Personen entsprechend. 
Sich bewerbende Personen dürfen bei 
Wahlen für ein gleichartiges Amt, die 
am selben Tag stattfinden, nur in 
einem Wahlkreis aufgestellt werden. 
Sie dürfen bei einer Wahl nur in einem 
Wahlvorschlag benannt werden. Bei 
der Wahl der Oberbürgermeiste-

rin / des Oberbürgermeisters darf jeder 
Wahlvorschlag nur eine sich bewer-
bende Person enthalten.

8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den 
Namen der Partei oder der Wähler-
gruppe als Kennwort tragen. Gemein-
same Wahlvorschläge müssen die 
Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Kurzbezeichnungen, bei denen der 
Name der Partei oder der Wählergrup-
pe nur durch eine Buchstabenfolge 
oder in anderer Weise ausgedrückt 
wird, reichen als Kennwort aus. Dem 
Kennwort ist eine weitere Bezeichnung 
beizufügen, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. 
Wird ein Wahlvorschlag ohne Kenn-
wort eingereicht, gilt der Name des 
Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, 
bei einem gemeinsamen Wahlvor-
schlag gelten die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen in der im Wahlvor-
schlag genannten Reihenfolge als 
Kennwort. Enthalten gemeinsame, 
aber getrennt eingereichte Wahlvor-
schläge zur Wahl der Oberbürgermeis-
terin / des Oberbürgermeisters kein 
oder kein gemeinsames Kennwort, 
gelten die Kennworte der Wahlvor-
schläge in alphabetischer Reihenfolge 
als gemeinsames Kennwort.

8.3 Organisierte Wählergruppen haben 
einen Nachweis über die Organisation 
vorzulegen, wenn sie als organisiert 
behandelt werden sollen.

8.4 Jeder Wahlvorschlag soll eine/n 
Beauftragte/n und ihre / seine 
Stellvertretung bezeichnen, die in der 
Stadt Regensburg wahlberechtigt sein 
müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt 
die erste Unterzeichnerin / der erste 
Unterzeichner als Beauftragte/r, die / 
der zweite als ihre / seine Stellvertre-
tung. Die / Der Beauftragte ist 
berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung der / des Beauftragten.

8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe 
sämtlicher sich bewerbender Personen 
in erkennbarer Reihenfolge entspre-
chend der Aufstellung in der Nieder-
schrift über die Aufstellungsversamm-
lung nach Familienname, Vorname, Tag 
der Geburt, Geschlecht, Beruf oder 
Stand und Anschrift enthalten.
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8.6 Angegeben werden können kommu-
nale Ehrenämter und im Grundgesetz 
und in der Verfassung vorgesehene 
Ämter, falls diese in den Stimmzettel 
aufgenommen werden sollen. Es sind 
dies insbesondere: Ehrenamtlicher 
erster, zweiter oder dritter Bürgermeis-
ter, Gemeinderats-/Stadtratsmitglied, 
stellvertretender Landrat, Kreisrat, 
Bezirkstagspräsident, stellvertretender 
Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, 
Mitglied des Europäischen Parla-
ments, des Bundestags, des Land-
tags. 
Dreifach aufzuführende sich bewer-
bende Personen erscheinen auf dem 
Stimmzettel vor den zweifach 
aufzuführenden und diese vor den 
übrigen sich bewerbenden Personen.

8.7 Die sich bewerbende Person muss 
erklären, dass sie der Aufnahme ihres 
Namens in den Wahlvorschlag 
zustimmt und dass sie bei Wahlen für 
ein gleichartiges Amt, die am selben 
Tag stattfinden, nur in der Stadt 
Regensburg aufgestellt wird. Wird eine 
mehrfache Aufstellung festgestellt, hat 
die sich bewerbende Person dem 
Stadtwahlleiter nach Aufforderung 
mitzuteilen, welche Bewerbung gelten 
soll. Unterlässt sie diese Mitteilung 
oder widersprechen sich die Mitteilun-
gen, sind die Bewerbungen für 
ungültig zu erklären. 
Die sich bewerbende Person muss 
außerdem erklären, dass sie nicht von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl der 
Oberbürgermeisterin / des Oberbür-
germeisters muss ferner, wenn die 
sich bewerbende Person in der Stadt 
Regensburg weder eine Wohnung 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, eine Bescheinigung der Gemeinde 
/ Stadt, in der die sich bewerbende 
Person ihre Wohnung, die nicht ihre 
Hauptwohnung sein muss, oder ohne 
eine Wohnung zu haben ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre 
Wählbarkeit enthalten. 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des 
Stadtrats oder der Oberbürgermeiste-
rin / des Oberbürgermeisters muss, 
wenn sich die Person nicht in der 
Gemeinde / Stadt bewerben will, in 
der sie ihre alleinige Wohnung oder 
ihre Hauptwohnung hat, eine Beschei-
nigung dieser Gemeinde / Stadt, bei 

Personen ohne Wohnung der letzten 
Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass 
sie nicht von der Wählbarkeit ausge-
schlossen ist. Die Gemeinde / Stadt 
darf diese Bescheinigung nur einmal 
ausstellen. 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn 
Wahlberechtigten unterschrieben sein, 
die am Montag, 3. Februar 2020 (41. Tag 
vor dem Wahltag), wahlberechtigt sind. 
Die Unterzeichnung durch sich bewer-
bende Personen oder Ersatzleute eines 
Wahlvorschlags ist unzulässig. Die 
Unterschriften auf dem Wahlvorschlag 
müssen eigenhändig geleistet werden. 
Die Unterzeichner/innen müssen 
Familienname, Vorname und Anschrift 
angeben und in der Stadt Regensburg 
wahlberechtigt sein. Jede/r Wahlberech-
tigte darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Die Zurückziehung 
einzelner Unterschriften, der Verlust des 
Wahlrechts oder der Tod der Unterzeich-
ner/innen des Wahlvorschlags berührt die 
Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

10. Unterstützungslisten für  
Wahlvorschläge

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvor-
schlagsträgern müssen nicht nur 
von zehn Wahlberechtigten 
unterschrieben werden, sondern 
zusätzlich von mindestens 385 
Wahlberechtigten durch Unterschrift 
in Listen, die bei der Stadt Regens-
burg aufliegen, unterstützt werden. 
Neue Wahlvorschlagsträger sind 
Parteien und Wählergruppen, die im 
Stadtrat seit dessen letzter Wahl 
nicht auf Grund eines eigenen 
Wahlvorschlags ununterbrochen bis 
zum 90. Tag vor dem Wahltag (16. 
Dezember 2019) vertreten waren; 
sie benötigen allerdings dann keine 
zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften, wenn sie bei der letzten 
Landtagswahl oder bei der letzten 
Europawahl mindestens fünf v.H. 
der im Land insgesamt abgegebe-
nen gültigen Stimmen oder bei der 
letzten Bundestagswahl mindestens 
fünf v.H. der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten 
haben. Maßgeblich sind die vom 
Landeswahlleiter früher als drei 
Monate vor dem Wahltag bekannt 
gemachten Ergebnisse. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 

bedarf keiner zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger in 
ihrer Gesamtheit im Stadtrat seit 
dessen letzter Wahl auf Grund des 
gleichen gemeinsamen Wahlvor-
schlags bis zum 90. Tag vor dem 
Wahltag (16. Dezember 2019) 
vertreten waren oder wenn mindes-
tens einer der beteiligten Wahlvor-
schlagsträger keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften 
benötigt.

10.2 In die Unterstützungsliste dürfen 
sich nicht eintragen: 
• die in einem Wahlvorschlag 
aufgeführten sich bewerbenden 
Personen und Ersatzleute, 
• Wahlberechtigte, die sich in eine 
andere Unterstützungsliste eingetra-
gen haben, 
• Wahlberechtigte, die einen 
Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

10.3 Während der Eintragungszeiten ist 
in dem Gebäude, in dem sich der 
Eintragungsraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem 
Gebäude jede Behinderung oder 
erhebliche Belästigung der sich 
Eintragenden verboten.

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unter-
schriften ist wirkungslos.

10.5 Die Einzelheiten über die Eintra-
gungsfristen, die Eintragungsräume, 
die Öffnungszeiten und die Ausstel-
lung von Eintragungsscheinen an 
kranke und körperlich behinderte 
Personen werden von der Stadt 
Regensburg gesondert bekannt 
gemacht.

11. Zurücknahme von Wahlvorschläge 
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge 
im Ganzen ist nur bis zum Donnerstag, 
23. Januar 2020 (52. Tag vor dem 
Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über die 
Zurücknahme von Wahlvorschlägen im 
Ganzen beschließen die Wahlvor-
schlagsträger in gleicher Weise wie über 
die Aufstellung der Wahlvorschläge. 
Die / Der Beauftragte kann durch die 
Aufstellungsversammlung verpflichtet 
werden, unter bestimmten Vorausset-
zungen den Wahlvorschlag zurückzu-
nehmen.

Regensburg, 17. Dezember 2019

Dr. Boeckh 
Stadtwahlleiter
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 2. Dezember 
2019 (Az. 2351/2019) die beantragte Bau-
genehmigung für die Änderung des zwei-
ten Rettungswegs aus dem Dachge-
schoss und die Änderung der Dachgauben 
auf dem Gebäude „Luitpoldstraße 14“ in 
Regensburg (Flurstück 2539/8, Gemar-
kung Regensburg).

Die frühere Baugenehmigung für den 
Ausbau des Dachgeschosses, die Errich-
tung einer Dachterrasse und den Neubau 
eines Parkdecks vom 8. Dezember 2014 
(Az. 2605/2014) gilt weiter, sofern diese 
im Einzelnen nicht durch diese Ände-
rungsgenehmigung aufgehoben bzw. ab-
geändert wird. Gegenstand der Ände-
rungsgenehmigung sind folgende 
Maßnahmen: Änderung des zweiten Ret-
tungswegs aus dem Dachgeschoss durch 
Einbau einer Spindeltreppe und Änderung 
der Dachgauben im Dachgeschoss auf 
der Südseite des bestehenden Gebäudes 
auf oben genanntem Grundstück.

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amtli-
chem Prüfvermerk vom 2. Dezember 
2019 versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. Bauord-
nung). Eine Klageerhebung in elektroni-
scher Form per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten in-
folge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.052) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
0941/507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 12. Dezember 2019
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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I.
Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO), BayRS 2020-1-1-I, hat der Stadtrat der Stadt Regensburg in seiner öffentli-
chen Sitzung am 21.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Verwaltungshaushalt

 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit    694.617.600 €

und im Vermögenshaushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit    242.631.500 €

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der 
Stadt Regensburg“ für das Wirtschaftsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan 

 in den Erträgen mit     1.586.000 €
 und in den Aufwendungen mit    4.794.000 €

und im Vermögensplan

 in den Einnahmen und 
 Ausgaben mit     3.239.000 €

ab.

§ 2

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
„Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 72.940.500 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb 
der Stadt Regensburg“ werden nicht festgesetzt.

Haushaltssatzung der Stadt Regensburg für das  
Haushaltsjahr 2020
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§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)  295 v.H.
 b) für die Grundstücke (B)    395 v.H.

2. Gewerbesteuer      425 v.H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 60.000.000 € 
festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wird auf 120.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 

II.

Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 67 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung mit Schrei-
ben vom 17.12.2019, Az. ROP-SG12-1512.1-9-22-11 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung der Stadt Regensburg im Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 1, Zimmer 1.034, 
während der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Regensburg, 18.12.2019
Stadt Regensburg
I. V.

Gertrud Maltz-Schwarzfischer 
Bürgermeisterin
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Öffentliche Ausschreibungen
Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
    VOB/A
20 A 001 –  Baumeisterarbeiten 
 DIN 18299 ff, SSV-Jahnturm 
 mit Sitztribüne
20 A 007 –  Verkehrswegebauarbeiten 
 DIN 18317

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de  und 
www.regensburg.de/vergaben

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
    VOL/A
20 A 009 –  Lieferung von Kommunal-
 traktoren und Anbaugeräten

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben und 
www.vergabe.bayern.de

Vorankündigung
Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben 

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


